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Verordnung
über die Bildung und Verwendung des Direktor fonds in den Betrieben der volkseigenen Wirtschaft

im Planjahr 1954.

Vom 18. März 1954

Zur weiteren Verbesserung der kulturellen und sozialen Einrichtungen, zur Förderung der Aktivisten- und 
Wettbewerbsbewegung und zur Förderung und Entwicklung des Erfindungs- und Vorschlagswesens wird auch 
im Jahre 1954 in den Betrieben der volkseigenen Wirtschaft ein Direktorfonds gebildet.

Der Direktorfonds trägt dadurch, daß die Werktätigen an den Erfolgen ihres Betriebes unmittelbar teilhaben, 
hervorragend dazu bei, ihre Initiative zur Erfüllung des Planes und zur Erzielung der geplanten Gewinne zu 
stärken.

I.
Bildung und Finanzierung des Direktorfonds

§ 1
(1) In den Betrieben der zentralgeleiteten und ört

lichen volkseigenen Wirtschaft mir VEB-Plan ist im 
Planjahr 1954 ein Direktorfonds zu bilden.

(2) Der Direktorfonds besteht aus dem
„Fonds zur Verbesserung der Lebenslage der 
Arbeiter und Angestellten“ — Fonds I — 

und dem
„Fonds für Rationalisierung und Erfindungs
wesen“ — Fonds II — §

§ 2
Die Zuführungen zum Direktorfonds erfolgen in Be

trieben, die planmäßig mit Gewinn arbeiten, aus dem 
Gewinn; in Betrieben, die planmäßig mit Verlust 
arbeiten, aus den im Plan vorgesehenen Finanzierungs
auellen.

§ 3
(1) Im Planjahr 1954 erfolgen Zuführungen zum 

Fonds I in Höhe von 2 °/o und zum Fonds II in Höhe 
von 1 °/o der effektiv gebuchten Brutto-Lohn- und 
-Gehaltssumme.

(2} Die Zuführungen zum Fonds I erhöhen sich um 
1 °/o der effektiv gebuchten Brutto-Lohn- und -Gehalts
summe, sofern

a) der Produktions- bzw. Leistungsplan in den wich
tigsten Positionen entsprechend den geplanten 
Sortimenten und der Qualität, insbesondere der 
Teil für die Produktion von Massenbedarfsgütern, 
bzw. bei den Betrieben des volkseigenen Handels 
der geplante bereinigte Handeisrohertrag und

b) der Gewinnplan 
erfüllt sind.

§ 4
(1) Im Planjahr 1954 erfolgen Zuführungen zum 

Direktorfonds aus dem erarbeiteten überplanmäßigen 
Gewinn bzw. bei Betrieben, die planmäßig mit Verlust


